
 

 
 
 
 
Stellungnahme zum Vorhaben 
Merkwitz, Taucha, Bebauungsplan Nr. 70 "Industrie- und Gewerbegebiet 
GI/GE Merkwitz" (Vorentwurf), Lkr. Nordsachsen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Zusendung der Planunterlagen zu o.g. Vorhaben. Im Rah-
men der Beteiligung der TÖB gibt das Landesamt für Archäologie folgende 
Stellungnahme ab: 
 
Das Vorhabenareal ist Teil eines fundreichen Altsiedelgebietes. Im direkten 
Umfeld des Vorhabenareals befinden sich zahlreiche archäologische Kultur-
denkmale. Sie zeigen die hohe archäologische Relevanz des gesamten Vor-
habenareals deutlich an und sind nach § 2 SächsDschG Gegenstand des 
Denkmalschutzes (bronzezeitliche Siedlung [D-55960-12], mittelalterlicher 
Ortskern [D-55880-01], mittelalterliche Wüstung [D-55880-02]). 
 
Nach § 14 SächsDschG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbe-
hörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der bekannt 
oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale be-
finden.  
 
Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauar-
beiten  dies betrifft auch Einzelbaugesuche  müssen im von Bautätigkeit 
betroffenen Areal durch das Landesamt für Archäologie im gesamten Gebiet 
des B-Planes (d. h. unabhängig von der räumlichen Disposition der Erschlie-
ßungstrassen, Baufelder etc.) archäologische Grabungen mit ausreichendem 
zeitlichen Vorlauf zu den geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden. 
Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu doku-
mentieren.  
 
Der künftige Vorhaben-/Erschließungsträger kann im Rahmen des Zumutba-
ren an den notwendigen Kosten der archäologischen Ausgrabungen im ge-
samten Gebiet des B-Planes beteiligt werden (§ 14, Abs. 3 SächsDschG). Der 
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zeitliche und finanzielle Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen werden in 
einer zwischen Vorhaben-/Erschließungsträger und Landesamt für Archäologie ab-
zuschließenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verbindlich festgehalten. 
Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Landesamt für Archäologie wird emp-
fohlen. 
 
Diese Sätze sind als Hinweise in den Bebauungsplan aufzunehmen, um die Untere Bau-
aufsichtsbehörde und den künftigen Vorhaben-/Erschließungsträger von der Genehmi-
gungspflicht zu informieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Referentin 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 
D/UD N 


